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68/276. Überprüfung der Weltweiten Strategie der Vereinten 
Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus 

 Die Generalversammlung, 

 in Bekräftigung der Weltweiten Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des 
Terrorismus, die Bestandteil der Resolution 60/288 der Generalversammlung vom 8. Sep-
tember 2006 ist, und unter Hinweis auf die Versammlungsresolution 66/282 vom 29. Juni 
2012, in der unter anderem gefordert wurde, in zwei Jahren die Fortschritte bei der Umset-
zung der Strategie zu prüfen und entsprechend den genannten Resolutionen zu erwägen, die 
Strategie zu aktualisieren, um Veränderungen zu berücksichtigen, 

 unter Hinweis auf die entscheidende Rolle der Generalversammlung bei der Weiter-
verfolgung der Umsetzung und der Aktualisierung der Strategie, 

 sowie unter Hinweis auf die Resolution 66/10 der Generalversammlung vom 
18. November 2011 und mit Anerkennung feststellend, dass das Zentrum der Vereinten Na-
tionen zur Bekämpfung des Terrorismus seine Tätigkeit aufgenommen hat und zur Stärkung 
der Bemühungen der Vereinten Nationen um die Bekämpfung des Terrorismus beitragen 
wird, 

 in Anerkennung der wichtigen Arbeit, die das beim Büro des Arbeitsstabs Terroris-
musbekämpfung angesiedelte Zentrum der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terro-
rismus im Einklang mit Resolution 66/10 der Generalversammlung leistet, sowie der Rolle 
des Zentrums beim Aufbau der Kapazitäten der Mitgliedstaaten zur Bekämpfung des Terro-
rismus und zur Reaktion darauf, und den Mitgliedstaaten nahelegend, dem Zentrum diesbe-
züglich Ressourcen und freiwillige Beiträge bereitzustellen, 

 mit dem erneuten Ausdruck ihrer unverbrüchlichen Entschlossenheit, die internationa-
le Zusammenarbeit zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus in allen seinen Arten 
und Erscheinungsformen zu stärken, 

 bekräftigend, dass der Terrorismus nicht mit einer bestimmten Religion, Nationalität, 
Zivilisation oder ethnischen Gruppe in Verbindung gebracht werden kann und soll, 
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 mit Befriedigung Kenntnis nehmend von dem anhaltenden Beitrag der Institutionen 
der Vereinten Nationen und der Nebenorgane des Sicherheitsrats zu der Tätigkeit des Ar-
beitsstabs Terrorismusbekämpfung, 

 anerkennend, dass die internationale Zusammenarbeit und alle von den Mitgliedstaa-
ten ergriffenen Maßnahmen zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus mit ihren 
Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, namentlich der Charta der Vereinten Nationen, ins-
besondere deren Zielen und Grundsätzen, und den einschlägigen internationalen Überein-
kommen und Protokollen, insbesondere den Menschenrechtsnormen, dem Flüchtlingsrecht 
und dem humanitären Völkerrecht, voll im Einklang stehen müssen, 

 sowie in der Erkenntnis, dass die Mitgliedstaaten den Missbrauch nichtstaatlicher, 
gemeinnütziger und wohltätiger Organisationen durch Terroristen und zu deren Gunsten 
verhindern müssen, mit der Aufforderung an die nichtstaatlichen, gemeinnützigen und 
wohltätigen Organisationen, Versuche von Terroristen, den Status dieser Organisationen zu 
missbrauchen, zu verhüten beziehungsweise sich ihnen zu widersetzen, zugleich jedoch dar-
auf hinweisend, wie wichtig die volle Achtung des Rechts der freien Meinungsäußerung 
und der Vereinigungsfreiheit des Einzelnen in der Zivilgesellschaft sowie der Religions- 
und Weltanschauungsfreiheit aller Menschen ist, 

 in der Überzeugung, dass die Generalversammlung mit ihrer universalen Mitglied-
schaft das zuständige Organ zur Behandlung des Problems des internationalen Terrorismus 
ist, 

 eingedenk dessen, dass es gilt, die Rolle der Vereinten Nationen und der Sonderorga-
nisationen im Rahmen ihres jeweiligen Mandats bei der Umsetzung der Strategie zu stär-
ken, 

 unterstreichend, dass der Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung seine Tätigkeiten wei-
terhin im Rahmen seines Mandats ausüben und sich dabei an den Leitlinien, die ihm die 
Mitgliedstaaten regelmäßig über die Generalversammlung vorgeben, orientieren soll, 

 bekräftigend, dass die Handlungen, Methoden und Praktiken des Terrorismus in allen 
seinen Arten und Erscheinungsformen Aktivitäten sind, die auf die Beseitigung der Men-
schenrechte, der Grundfreiheiten und der Demokratie gerichtet sind und die territoriale Un-
versehrtheit und die Sicherheit der Staaten bedrohen und rechtmäßig konstituierte Regie-
rungen destabilisieren sollen, und dass die internationale Gemeinschaft die notwendigen 
Schritte unternehmen soll, um den Terrorismus geeint zu verhüten und zu bekämpfen, 

 erneut erklärend, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet sind, die Finanzierung terroris-
tischer Handlungen zu verhüten und zu bekämpfen und die vorsätzliche Bereitstellung oder 
Sammlung von Geldern, gleichviel durch welche Mittel und ob mittelbar oder unmittelbar, 
durch ihre Staatsangehörigen oder in ihrem Hoheitsgebiet mit der Absicht oder in Kenntnis 
dessen, dass diese Gelder zur Ausführung terroristischer Handlungen verwendet werden, 
unter Strafe zu stellen, 

 in Anerkennung der Rolle, die die Partnerschaften regionaler und subregionaler Orga-
nisationen mit den Vereinten Nationen bei der Bekämpfung des Terrorismus spielen, und 
den Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung ermutigend, im Einklang mit seinem Mandat mit 
den regionalen und subregionalen Organisationen bei ihren Anstrengungen zur Bekämpfung 
des Terrorismus eng zusammenzuarbeiten und sich mit ihnen abzustimmen, 
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 höchst beunruhigt über die Akte der Intoleranz, des gewalttätigen Extremismus, der 
Gewalt, einschließlich sektiererischer Gewalt, und des Terrorismus in verschiedenen Teilen 
der Welt, durch die unschuldige Menschen getötet, Zerstörungen verursacht und Menschen 
vertrieben werden, sowie den Einsatz von Gewalt ungeachtet der Beweggründe ablehnend, 

 höchst besorgt über die in manchen Fällen bestehenden Verbindungen zwischen eini-
gen Formen der grenzüberschreitenden organisierten Kriminalität und dem Terrorismus und 
hervorhebend, dass die Zusammenarbeit auf nationaler, subregionaler, regionaler und inter-
nationaler Ebene verbessert werden muss, um dieser sich entwickelnden Herausforderung 
verstärkt begegnen zu können, 

 in dem Bewusstsein, dass sich alle Religionen zum Frieden bekennen, und entschlos-
sen, Akte des gewalttätigen Extremismus und der Aufstachelung zur Begehung terroristi-
scher Handlungen, die Hass verbreiten und Leben bedrohen, zu verurteilen, 

 sowie in Anbetracht der Rolle, die die Opfer des Terrorismus in allen seinen Arten 
und Erscheinungsformen spielen können, insbesondere wenn es darum geht, der Anzie-
hungskraft des Terrorismus entgegenzuwirken, und unter Betonung der Notwendigkeit, die 
internationale Solidarität zugunsten der Opfer des Terrorismus zu fördern und sicherzustel-
len, dass die Opfer des Terrorismus mit Würde und Respekt behandelt werden, 

 in Anbetracht des wichtigen Beitrags der Frauen zur Umsetzung der Strategie und den 
Mitgliedstaaten, den Institutionen der Vereinten Nationen und den internationalen, regiona-
len und subregionalen Organisationen nahelegend, die Beteiligung von Frauen an den An-
strengungen zur Verhütung und Bekämpfung des Terrorismus zu erwägen, 

 in Bekräftigung der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, Maßnahmen zu ergreifen, um 
die die Ausbreitung des Terrorismus begünstigenden Bedingungen, unter anderem länger 
andauernde ungelöste Konflikte, Entmenschlichung der Opfer des Terrorismus in allen sei-
nen Arten und Erscheinungsformen, fehlende Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechtsverlet-
zungen, ethnische, nationale und religiöse Diskriminierung, politische Ausgrenzung, sozio-
ökonomische Marginalisierung und Mangel an guter Regierungsführung, zu beseitigen, und 
gleichzeitig anerkennend, dass keine dieser Bedingungen terroristische Handlungen ent-
schuldigen oder rechtfertigen kann, 

 1. verurteilt erneut nachdrücklich und unmissverständlich den Terrorismus in al-
len seinen Arten und Erscheinungsformen, gleichviel von wem, wo und zu welchem Zweck 
er begangen wird; 

 2. bekräftigt die Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des 
Terrorismus und ihre vier Säulen als ein fortlaufendes Unterfangen und fordert die Mit-
gliedstaaten, die Vereinten Nationen und die anderen zuständigen internationalen, regiona-
len und subregionalen Organisationen auf, verstärkte Anstrengungen zu unternehmen, um 
die Strategie auf integrierte und ausgewogene Weise und in allen ihren Aspekten umzuset-
zen; 

 3. betont, wie wichtig es im Lichte neu entstehender Bedrohungen und sich entwi-
ckelnder Trends im internationalen Terrorismus ist, die Relevanz und Aktualität der Strate-
gie zu erhalten; 
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 4. nimmt Kenntnis von dem Bericht des Generalsekretärs mit dem Titel „Aktivitä-
ten des Systems der Vereinten Nationen zur Umsetzung der Weltweiten Strategie der Ver-
einten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus“1, begrüßt die neue zusammenfassende 
Matrix der von den Institutionen der Vereinten Nationen weltweit umgesetzten Projekte zur 
Terrorismusbekämpfung und die vom Büro des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung dies-
bezüglich unternommenen Anstrengungen und unterstreicht, wie wichtig es ist, die erforder-
lichen Ressourcen für die Durchführung dieser Projekte bereitzustellen; 

 5. nimmt außerdem Kenntnis von den von Mitgliedstaaten und den zuständigen in-
ternationalen, regionalen und subregionalen Organisationen im Rahmen der Strategie be-
schlossenen Maßnahmen, die in dem Bericht des Generalsekretärs aufgeführt sind und die 
während der vierten zweijährlichen Überprüfung der Strategie am 12. und 13. Juni 2014 be-
handelt werden sollen, und die allesamt die Zusammenarbeit zur Bekämpfung des Terro-
rismus stärken, namentlich durch den Austausch bewährter Vorgehensweisen; 

 6. bekräftigt, dass die Mitgliedstaaten die Hauptverantwortung für die Umsetzung 
der Strategie tragen, ist sich jedoch ferner dessen bewusst, dass die wichtige Rolle gestärkt 
werden muss, die die Vereinten Nationen, einschließlich des Arbeitsstabs Terrorismusbe-
kämpfung, gegebenenfalls in Abstimmung mit anderen internationalen, regionalen und sub-
regionalen Organisationen, im Hinblick darauf spielen, die Koordinierung und Kohärenz bei 
der Umsetzung der Strategie auf nationaler, regionaler und globaler Ebene zu erleichtern 
und zu fördern und auf Ersuchen der Mitgliedstaaten Hilfe zu leisten, insbesondere auf dem 
Gebiet des Kapazitätsaufbaus; 

 7. erklärt, wie wichtig die integrierte und ausgewogene Umsetzung aller Säulen 
der Strategie ist, und ist sich dessen bewusst, wie wichtig verstärkte Anstrengungen zur 
gleichmäßigen Beachtung und Umsetzung aller Säulen der Strategie sind; 

 8. unterstreicht die Bedeutung eines nachhaltigen und umfassenden Ansatzes, er-
forderlichenfalls auch durch stärkere Anstrengungen zur Auseinandersetzung mit den Be-
dingungen, die eine Ausbreitung des Terrorismus begünstigen, eingedenk dessen, dass der 
Terrorismus nicht allein durch militärische Gewalt, Maßnahmen der Strafrechtspflege und 
nachrichtendienstliche Aktivitäten besiegt werden wird; 

 9. ist sich dessen bewusst, dass die Mitgliedstaaten die Hauptverantwortung für die 
Umsetzung der Strategie tragen, regt jedoch gleichzeitig an, weiterhin je nach Erforderlich-
keit nationale, subregionale und regionale Pläne zu erarbeiten und zu entwickeln, um die 
Umsetzung der Strategie zu unterstützen; 

 10. ermutigt die Zivilgesellschaft, einschließlich der nichtstaatlichen Organisatio-
nen, nach Bedarf Anstrengungen zu unternehmen, um die Umsetzung der Strategie zu ver-
bessern, namentlich durch das Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten und dem System 
der Vereinten Nationen, und legt den Mitgliedstaaten und dem Arbeitsstab Terrorismusbe-
kämpfung und dessen Einrichtungen nahe, im Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat gege-
benenfalls ihre Kontakte zur Zivilgesellschaft zu verstärken und ihre Rolle bei der Umset-
zung der Strategie zu unterstützen; 

 11. fordert die Mitgliedstaaten und die Institutionen der Vereinten Nationen, die an 
der Unterstützung von Maßnahmen zur Terrorismusbekämpfung mitwirken, auf, die Förde-
rung und den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie ordnungsgemäße Ver-

_______________ 
1 A/68/841. 
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fahren und die Rechtsstaatlichkeit bei der Bekämpfung des Terrorismus auch weiterhin zu 
erleichtern; 

 12. fordert alle Staaten nachdrücklich auf, das Recht auf Privatheit, wie in Arti-
kel 12 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte2 und in Artikel 17 des Internationa-
len Paktes über bürgerliche und politische Rechte3 festgelegt, zu achten und zu schützen, 
einschließlich im Zusammenhang mit der digitalen Kommunikation, auch bei der Bekämp-
fung des Terrorismus, im Einklang mit dem Völkerrecht, insbesondere den internationalen 
Menschenrechtsnormen, und Maßnahmen zu ergreifen, um sicherzustellen, dass Beeinträch-
tigungen oder Einschränkungen dieses Rechts nicht willkürlich sind, ausreichend gesetzlich 
geregelt sind und einer wirksamen Aufsicht unterliegen und dass angemessene rechtliche 
Abhilfemöglichkeiten bestehen, namentlich durch eine gerichtliche Überprüfung oder ande-
re rechtliche Mittel; 

 13. fordert die Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sicherzustellen, dass alle Maß-
nahmen oder Mittel, die sie zur Terrorismusbekämpfung einsetzen, darunter auch der Ein-
satz ferngesteuerter Luftfahrzeuge, ihre Verpflichtungen nach dem Völkerrecht, einschließ-
lich der Charta der Vereinten Nationen, der Menschenrechtsnormen und des humanitären 
Völkerrechts, insbesondere den Grundsatz der Unterscheidung und der Verhältnismäßigkeit 
erfüllen; 

 14. erkennt die von den zuständigen Organen und Institutionen der Vereinten Na-
tionen und sonstigen internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen geleiste-
te Arbeit und die von ihnen unternommenen Anstrengungen an, die darauf gerichtet sind, 
die Rechte der Opfer des Terrorismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen zu un-
terstützen, anzuerkennen und zu schützen, und fordert sie nachdrücklich auf, ihre Anstren-
gungen zu verstärken, um auf Antrag technische Hilfe beim Aufbau von Kapazitäten in den 
Mitgliedstaaten zur Erarbeitung und Durchführung von Hilfe- und Unterstützungsprogram-
men für die Opfer des Terrorismus zu leisten; 

 15. beklagt zutiefst das Leid, das der Terrorismus in allen seinen Arten und Erschei-
nungsformen den Opfern und ihren Angehörigen zufügt, bekundet diesen Menschen ihre 
tiefempfundene Solidarität, legt den Mitgliedstaaten nahe, ihnen die geeignete Unterstüt-
zung und Hilfe zu leisten und dabei gegebenenfalls auch Erwägungen betreffend das An-
denken, die Würde, die Achtung, die Gerechtigkeit und die Wahrheit im Einklang mit dem 
Völkerrecht zu berücksichtigen; 

 16. begrüßt die Anstrengungen des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung zur Erhö-
hung seiner Transparenz, Rechenschaftslegung und Wirksamkeit und fordert den Arbeits-
stab und das Zentrum der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus auf, den 
strategischen Charakter und die Wirksamkeit ihrer Programme und Maßnahmen zu verbes-
sern; 

 17. fordert die Staaten, die dies noch nicht getan haben, auf, zu erwägen, bald Ver-
tragsparteien der bestehenden internationalen Übereinkommen und Protokolle gegen den 
Terrorismus zu werden, fordert alle Staaten auf, sich nach besten Kräften um den Abschluss 
eines umfassenden Übereinkommens über den internationalen Terrorismus zu bemühen, 
und erinnert die Mitgliedstaaten an ihre Verpflichtungen zur Durchführung der Resolutio-
_______________ 
2 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/aemr.pdf. 
3 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1973 II S. 1533; 
LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS 1993 750. 
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nen der Generalversammlung und des Sicherheitsrats betreffend den internationalen Terro-
rismus; 

 18. unterstreicht in dieser Hinsicht die Bedeutung einer verstärkten Zusammenar-
beit zwischen den Institutionen der Vereinten Nationen sowie der Tätigkeit des Arbeitsstabs 
Terrorismusbekämpfung, wenn es darum geht, die Gesamtkoordinierung und -kohärenz der 
Maßnahmen des Systems der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus zu ge-
währleisten, sowie die Notwendigkeit, weiter die Transparenz zu fördern und Doppelarbeit 
zu vermeiden; 

 19. ist sich der anhaltenden Notwendigkeit bewusst, die Sichtbarkeit und Wirksam-
keit der Aktivitäten der Vereinten Nationen zur Terrorismusbekämpfung zu erhöhen und ei-
ne stärkere Zusammenarbeit, Koordinierung und Kohärenz zwischen den Institutionen der 
Vereinten Nationen sicherzustellen, mit dem Ziel, größtmögliche Synergie herbeizuführen, 
die Transparenz und eine erhöhte Effizienz zu fördern und Doppelarbeit zu vermeiden; 

 20. bekräftigt die Notwendigkeit, den Dialog zwischen den für die Bekämpfung des 
Terrorismus zuständigen Funktionsträgern der Mitgliedstaaten zu stärken, um die interna-
tionale, regionale und subregionale Zusammenarbeit zu fördern und die Strategie besser be-
kanntzumachen, mit dem Ziel, den Terrorismus zu bekämpfen, und erinnert in diesem Zu-
sammenhang an die Rolle des Systems der Vereinten Nationen, insbesondere des Arbeits-
stabs Terrorismusbekämpfung, bei der Förderung der internationalen Zusammenarbeit und 
des Kapazitätsaufbaus als Bestandteile der Strategie; 

 21. anerkennt die Rolle der regionalen Organisationen, Strukturen und Strategien 
bei der Terrorismusbekämpfung und ermutigt sie, zu erwägen, gegebenenfalls und unter Be-
rücksichtigung ihrer spezifischen regionalen und nationalen Gegebenheiten die von anderen 
Regionen im Kampf gegen den Terrorismus entwickelten bewährten Verfahren anzuwen-
den; 

 22. verweist darauf, dass alle Staaten bei der Bekämpfung des Terrorismus im Ein-
klang mit ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht uneingeschränkt zusammenarbeiten 
müssen, um alle Personen, die die Finanzierung, Planung, Vorbereitung oder Begehung ter-
roristischer Handlungen unterstützen, erleichtern, sich daran beteiligen oder sich daran zu 
beteiligen versuchen oder den Tätern Unterschlupf gewähren, zu finden, ihnen einen siche-
ren Zufluchtsort zu verweigern und sie vor Gericht zu bringen, entsprechend dem Grundsatz 
„entweder ausliefern oder strafrechtlich verfolgen“; 

 23. betont, dass Toleranz und der Dialog zwischen den Kulturen, eine verstärkte in-
terreligiöse und interkulturelle Verständigung sowie die gegenseitige Achtung der Völker 
auf nationaler und regionaler wie globaler Ebene unter Vermeidung einer Eskalation des 
Hasses zu den wichtigsten Faktoren gehören, wenn es darum geht, die Zusammenarbeit zu 
fördern, den Terrorismus zu bekämpfen und gewalttätigem Extremismus zu begegnen, und 
begrüßt die verschiedenen diesbezüglichen Initiativen; 

 24. fordert alle Mitgliedstaaten nachdrücklich auf, sich vereint gegen den gewalttä-
tigen Extremismus in allen seinen Arten und Erscheinungsformen und gegen sektiererische 
Gewalt zu stellen, befürwortet die Anstrengungen führender Persönlichkeiten, in ihren Ge-
meinschaften die Ursachen des gewalttätigen Extremismus und der Diskriminierung zu er-
örtern und Strategien zur Bewältigung ihrer Ursachen zu entwickeln, und unterstreicht, dass 
den Staaten, Regionalorganisationen, nichtstaatlichen Organisationen, religiösen Organisa-
tionen und den Medien eine wichtige Rolle bei der Förderung der Toleranz und der Achtung 
der religiösen und kulturellen Vielfalt zukommt; 
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 25. bekundet ihre Besorgnis über die von einzelnen Terroristen in verschiedenen 
Teilen der Welt begangenen terroristischen Handlungen und ist sich dessen bewusst, dass 
dieses Problem angegangen werden muss; 

 26. unterstreicht, wie wichtig es ist, multilaterale Anstrengungen zur Terrorismus-
bekämpfung zu unternehmen und keine Praktiken und Maßnahmen durchzuführen, die dem 
Völkerrecht und den Grundsätzen der Charta widersprechen; 

 27. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass Terroristen und ihre Unterstützer in einer 
globalisierten Gesellschaft verstärkt Informations- und Kommunikationstechnologien, ins-
besondere das Internet und andere Medien, nutzen und sich dieser Technologien zum Zwe-
cke der Begehung, der Aufstachelung zur Begehung, der Finanzierung oder Planung terro-
ristischer Handlungen sowie zur Anwerbung für diese bedienen, stellt fest, wie wichtig es 
zur Bewältigung dieses Problems ist, dass die Interessenträger, darunter die Mitgliedstaaten, 
die internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen, der Privatsektor und die 
Zivilgesellschaft, bei der Umsetzung der Strategie zusammenarbeiten und dabei die Men-
schenrechte und Grundfreiheiten achten und das Völkerrecht und die Ziele und Grundsätze 
der Charta einhalten, und bekräftigt, dass die genannten Technologien hochwirksame Mittel 
sein können, um der Ausbreitung des Terrorismus entgegenzuwirken, unter anderem indem 
sie die Toleranz, den Dialog zwischen den Völkern und den Frieden fördern; 

 28. äußert sich besorgt über die in einigen Regionen zu beobachtende Zunahme der 
Fälle von terroristischen Gruppen begangener Entführungen und Geiselnahmen, gleichviel 
zu welchem Zweck, wie zur Beschaffung von Mitteln oder zur Erlangung politischer Zuge-
ständnisse, stellt fest, dass Lösegeldzahlungen an Terroristen diesen als eine Finanzquelle 
für ihre Aktivitäten, darunter weitere Entführungen, dienen, fordert alle Mitgliedstaaten auf, 
zu verhindern, dass Terroristen von Lösegeldzahlungen oder politischen Zugeständnissen 
profitieren, und die sichere Freilassung von Geiseln zu erwirken, im Einklang mit den an-
wendbaren rechtlichen Verpflichtungen, und legt den Mitgliedstaaten nahe, bei Fällen von 
Entführungen und Geiselnahmen durch terroristische Gruppen gegebenenfalls zusammen-
zuarbeiten; 

 29. legt allen Mitgliedstaaten nahe, mit dem Zentrum der Vereinten Nationen zur 
Bekämpfung des Terrorismus zusammenzuarbeiten und zur Durchführung seiner Aktivitä-
ten im Rahmen des Arbeitsstabs Terrorismusbekämpfung beizutragen; 

 30. nimmt mit Anerkennung Kenntnis von den Aktivitäten, die von den Institutionen 
der Vereinten Nationen, einschließlich der Institutionen des Arbeitsstabs Terrorismusbe-
kämpfung, darunter das Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämp-
fung, in Abstimmung mit den anderen zuständigen internationalen, regionalen und subre-
gionalen Organisationen auf dem Gebiet des Kapazitätsaufbaus unternommen werden, um 
den Mitgliedstaaten auf ihr Ersuchen bei der Umsetzung der Strategie behilflich zu sein, 
und legt dem Arbeitsstab nahe, die zielgerichtete Erbringung der Kapazitätsaufbauhilfe zu 
gewährleisten, namentlich im Rahmen der Initiative Integrierte Hilfe bei der Terrorismus-
bekämpfung; 

 31. bekundet ihre Besorgnis über den vermehrten Zulauf international angeworbe-
ner Personen, darunter ausländische terroristische Kämpfer, zu terroristischen Organisatio-
nen und über die dadurch entstehende Bedrohung für alle Mitgliedstaaten, einschließlich der 
Ursprungs-, Transit- und Zielländer, legt allen Mitgliedstaaten nahe, dieser Bedrohung ent-
gegenzuwirken, indem sie ihre Zusammenarbeit verstärken und zielführende Maßnahmen 
zur Verhütung und Bekämpfung dieses Phänomens erarbeiten, darunter Informationsaus-
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tausch, Grenzmanagement zur Feststellung von Reisebewegungen und geeignete Strafjus-
tizmaßnahmen, sowie die Anwendung von Instrumenten der Vereinten Nationen, beispiels-
weise Sanktionsregimen, und die Zusammenarbeit zu erwägen; 

 32. ist sich dessen bewusst, dass weiterhin Maßnahmen zur Verhütung und Be-
kämpfung der Terrorismusfinanzierung ergriffen werden müssen, und legt in dieser Hin-
sicht den Institutionen der Vereinten Nationen nahe, mit den Mitgliedstaaten zusammenzu-
arbeiten und weiterhin auf ihr Ersuchen Hilfe zu leisten, insbesondere um ihnen bei der 
vollständigen Erfüllung ihrer jeweiligen internationalen Verpflichtungen zur Bekämpfung 
der Terrorismusfinanzierung behilflich zu sein; 

 33. fordert alle Staaten auf, die notwendigen und geeigneten Maßnahmen im Ein-
klang mit ihren Verpflichtungen nach dem Völkerrecht zu ergreifen, um die Aufstachelung 
zur Begehung einer terroristischen Handlung oder terroristischer Handlungen gesetzlich zu 
verbieten, ein solches Verhalten zu verhindern und allen Personen, zu denen glaubwürdige 
und sachdienliche Informationen vorliegen, die ernsthaften Grund zu der Annahme geben, 
dass sie sich eines solchen Verhaltens schuldig gemacht haben, einen sicheren Zufluchtsort 
zu verweigern; 

 34. fordert die Mitgliedstaaten auf, sich stärker an der Tätigkeit des Arbeitsstabs 
Terrorismusbekämpfung zu beteiligen; 

 35. ersucht den Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung, seine positiven Bemühungen 
in Bezug auf ein Zusammenwirken mit den Mitgliedstaaten fortzusetzen, und ersucht den 
Arbeitsstab ferner, weiterhin vierteljährliche Unterrichtungen vorzunehmen und in regel-
mäßigen Abständen einen Arbeitsplan für den Arbeitsstab vorzulegen, der die Aktivitäten 
des Zentrums der Vereinten Nationen zur Bekämpfung des Terrorismus einschließt; 

 36. legt dem Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung nahe, eng mit den Mitgliedstaa-
ten und den zuständigen internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen zu-
sammenzuarbeiten, um bewährte Verfahrensweisen zur Verhütung von Terroranschlägen 
auf potenziell anfällige Ziele zu ermitteln und auszutauschen, und erkennt an, wie wichtig 
der Aufbau öffentlich-privater Partnerschaften in diesem Bereich ist; 

 37. verweist auf alle Resolutionen der Generalversammlung über Maßnahmen zur 
Beseitigung des internationalen Terrorismus, die einschlägigen Resolutionen der Versamm-
lung über den Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten bei der Terrorismusbekämp-
fung und alle Resolutionen des Sicherheitsrats im Zusammenhang mit dem internationalen 
Terrorismus und fordert die Mitgliedstaaten auf, mit den zuständigen Organen der Verein-
ten Nationen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben uneingeschränkt zusammenzuarbeiten, in 
dem Bewusstsein, dass viele Staaten nach wie vor Hilfe bei der Durchführung dieser Reso-
lutionen benötigen; 

 38. legt allen zuständigen internationalen, regionalen und subregionalen Organisa-
tionen und Foren, die sich am Kampf gegen den Terrorismus beteiligen, nahe, mit dem Sys-
tem der Vereinten Nationen und den Mitgliedstaaten bei der Unterstützung der Strategie zu-
sammenzuarbeiten, und nimmt Kenntnis von den jüngsten diesbezüglichen Initiativen; 

 39. unterstreicht die Rolle, die dem Exekutivdirektorium des Ausschusses zur Be-
kämpfung des Terrorismus innerhalb der Vereinten Nationen zukommt, unter anderem bei 
der Bewertung von Fragen und Trends im Zusammenhang mit der Durchführung der Reso-
lutionen des Sicherheitsrats 1373 (2001) vom 28. September 2001 und 1624 (2005) vom 
14. September 2005, im Einklang mit seinem Mandat und der Ratsresolution 2129 (2013) 
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vom 17. Dezember 2013, und gegebenenfalls beim Informationsaustausch mit den maßgeb-
lichen Organen der Vereinten Nationen für Terrorismusbekämpfung und den zuständigen 
internationalen, regionalen und subregionalen Organisationen; 

 40. ist sich dessen bewusst, dass Al-Qaida und ihre Unterorganisationen nach wie 
vor eine weit verbreitete Herausforderung im Kampf gegen den Terrorismus darstellen, legt 
den Mitgliedstaaten nahe, das Al-Qaida-Sanktionsregime nach den Resolutionen des Si-
cherheitsrats 1267 (1999) vom 15. Oktober 1999 und 1989 (2011) vom 17. Juni 2011 in ihre 
nationalen und regionalen Terrorismusbekämpfungsstrategien einzubinden, indem sie unter 
anderem Namen von Personen und Einrichtungen zur Aufnahme in die Al-Qaida-
Sanktionsliste vorschlagen, nimmt Kenntnis von dem wesentlichen Beitrag, den das Büro 
der Ombudsperson seit seiner Einrichtung geleistet hat, indem es für Fairness und Transpa-
renz beim Al-Qaida-Sanktionsregime sorgt, und betont, dass weitere Anstrengungen unter-
nommen werden müssen, um sicherzustellen, dass die Verfahren fair und klar sind; 

 41. unterstreicht, wie wichtig es ist, die Anstrengungen aller zuständigen Einrich-
tungen und Organe der Vereinten Nationen zur Terrorismusbekämpfung im Einklang mit 
ihren bestehenden Mandaten zu stärken, und legt dem Arbeitsstab Terrorismusbekämpfung 
nahe, seine Zusammenarbeit mit diesen Einrichtungen und Organen fortzusetzen; 

 42. ersucht den Generalsekretär, der Generalversammlung auf ihrer siebzigsten Ta-
gung bis spätestens April 2016 einen Bericht über die seit der Annahme der Strategie im 
September 2006 erzielten Fortschritte bei ihrer Umsetzung samt etwaigen Anregungen zu 
ihrer künftigen Umsetzung durch das System der Vereinten Nationen sowie über die Fort-
schritte bei der Durchführung dieser Resolution vorzulegen; 

 43. beschließt, den Punkt „Weltweite Strategie der Vereinten Nationen zur Be-
kämpfung des Terrorismus“ in die vorläufige Tagesordnung ihrer siebzigsten Tagung auf-
zunehmen, mit dem Ziel, bis Juni 2016 den in Ziffer 42 angeforderten Bericht des General-
sekretärs sowie die Umsetzung der Strategie durch die Mitgliedstaaten zu prüfen und die 
Aktualisierung der Strategie zur Berücksichtigung von Veränderungen zu erwägen. 

97. Plenarsitzung 
13. Juni 2014 
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